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Betr.: Geschäftsführertätigkeit für eine inländische Konzern-GesmbH (EAS 349) 

Wird ein in Deutschland ansässiger leitender Angestellter einer deutschen Kapitalgesellschaft 

mit der Geschäftsführung einer konzernzugehörigen österreichischen GesmbH betraut und 

hiefür von seinem deutschen Arbeitgeber entlohnt, so werden jene Bezugsteile, die auf die in 

Österreich ausgeübte Arbeit entfallen, nach Artikel 9 DBA-Deutschland grundsätzlich im 

Tätigkeitsstaat, sonach in Österreich, der Besteuerung unterliegen. Denn die Arbeit eines 

Geschäftsführers wird nach der übereinstimmenden höchstgerichtlichen Judikatur der beiden 

Staaten grundsätzlich am Ort der GesmbH ausgeübt (BFH 15.11.1971, BStBl II 1972, 68 und 

VwGH 7.5.1979, 2669/78). 

Eine anders lautende Beurteilung mit der Folge einer Steuerfreistellungsverpflichtung in 

Österreich wäre nur dann erforderlich, wenn 

• die inländische Arbeitsausübung unter Berücksichtigung der obzitierten Judikatur 183 

Tage im Kalenderjahr nicht überschreitet (angebrochene Tage gelten hierbei als ganze 

Tage, siehe AÖF Nr. 331/1991) und  

• die Geschäftsführungsdienstleistung, die die deutsche Kapitalgesellschaft durch ihren 

Arbeitnehmer der österreichischen nahe stehenden GesmbH erbringt, nicht in einer 

inländischen Betriebstätte der deutschen Kapitalgesellschaft ausgeübt wird. 

Diese zweite Voraussetzung für eine österreichische Steuerfreistellung wird im allgemeinen 

kaum erfüllbar sein, da üblicherweise davon auszugehen ist, dass einem mit echter 

Leitungsfunktion betrauten Geschäftsführer einer operativen Gesellschaft ein Büroraum 

(=Betriebstätte) zur Erfüllung seiner Geschäftsführungsfunktion zur Verfügung gestellt werden 

muss. 
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Eine inländische Steuerpflicht wäre auch dann gegeben, wenn im Rahmen der wirtschaftlichen 

Betrachtungsweise ein steuerliches Arbeitsverhältnis zur inländischen GesmbH anzunehmen 

wäre. 

Falls trotz österreichischer Steuerpflicht in Deutschland Lohnsteuer einbehalten wurde und 

falls eine entsprechende Steuerrückerstattung in Deutschland nicht erreichbar ist, müsste zur 

Vermeidung eines internationalen Besteuerungskonfliktes im Ansässigkeitsstaat des 

Geschäftsführers, sonach in Deutschland, ein internationales Verständigungsverfahren mit 

Österreich eingeleitet werden. 
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